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Die Zeunoneunsage führt .tu einer v.'oif.nrcn Vnrnnhmm« de« 
Beschuldigten. jn dioocr Vern oh taur»Q• -wt,pr«eh "rl6h Bosrhu'5 >.+ 
von Untersuchungsführer in ollgonainep Fern Vorhalte öo-" * 
nocht , dnß er bishr>p oscn11 icho : c iJ_c. seiner straf bn rc n 
Mandlunfön versrhv/oine usw. In Ergebnis der Einwirkung dos 
Untersuchungsführers' - Von!'rote Vor holte nur. der Zounonvcr 
nehnuno wurden nicht ncnnc’nt - legt c!or Dcschu?.dintc nin 
neues Geständnis ab, wonach er bereits seit längerer Zeit 
lubrxnncr tür die Kc ns ehe nhonnj. erbringe tötin neweson sc* , 
bisher insgosont drei nannntlieh ^entnntn Durgor ?n 
k o nk r o t _ boz c i c h no t c Orte zu konkret nonannten Zeitpunkten 
an die i mnsitstrocko gebracht habe uow. Bestandteilk. I N./ \ . V_. -> ■•• •   • v  — •• I I -  I. V.» _w

diesss Gos'cnnd n .1. s s o s sind auch s n n 11i o h c in der Zgunon- 
sussano o111hdtone Dotsi 1 s uber das 7use-nmcntreffcn mit 
den Kurier der Bande an Aut obohnk Honet erst ein 27,5 ein
schließlich dep konkreten örtlichen unf! zeitlichen Be
dingungen . Der Beschuldigte behauptete, daß er bei dieser 
ersten Zusammentreffen mit den Kurier der Bande die Zu
sicherung erhalten habe, selbst nusnoschleust zu werden, 
nachdem er die drei Zubringer fahrton realisiert heben 
würde .

diesen Fall ist o Gewißheit der Aus’sano über
das Zusnn 
Bend;

sonrr.ent reffen des Des chuldzbot cp. mit den Kurier der. 
-n Kn-Stein 27,5 nicht nuT^pirch die- ü her einst im

mune beider AussageinhaXtc bestirnt, sondern neben diesen 
Argument gehen als weitere Beweisgründe in die Begründung 
der OawiBheit die Umstände des Zustandekommens der Ausssc 
sowie die Detailtreue ̂ o^Rer Aussagen oin. Bei dieser 
Sachlage cxistieroT^“ IceiTio Gegeng runde mehr, die einen 
sinnvollen Zweifel ap Vorliegen der Gewißheit begründen 
könnten. ( *

Das Beispiel verdeutlicht die praktische Umsetzung der Hin
weise der OG-Dichtlinie zur Beweisführung vom 16. 3. 1978, 
die kritische Oberprüfung der Beweismittel vor allem da
rauf zu beziehen, "cb die Informationen aus einem Beweismittel 
mit Informationen aus anderen Beweismitteln übereinstimmen 
oder nicht" und dabei "die Konkretheit der Aussagen in bezug 
auf Einzelheiten des Tatgeschehens" und "gegebenenfalls ... 
die Umstände, unter denen eine Aussage zustande gekommen ist,

A

in die Überprüfung cinzubcziehen". Durch diese Beweisgründe, 
die für sich genommen und isoliert betrachtet sekundere ’.Vshrhc 
kpj[^epiop darstellen , und unter Nutzung der objektiv zwischen 
ihnen und zu der zu beweisenden Aussage bestehenden logischen 
Bezic-hunoen wird ausgeschlossen, daß die Übereinstimmung ander

1 VqT. OG-Dichtlinic vom 16. 
S trsforozeßrecht" , £ s. 0., S. 24/25
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